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VerwaItungsgemeinschafk  Emmerting

Gemeinde  Emmerting

Untere  Dorfstr.  3

84547  Emmerting

Straßen  - und  Wasserzweckverband  Perach

Hauptstr.  2'1

84567  Perach

Die oben genannte Behörde erlässt folgende Anordnung ffl Anlagen 'Q Regelplan/-pläne
1. Die (StraßenKlasse,  Straßen-Nr.,  Straßenname)

Karrerweg

in (Ort,  Ortsteil  der  Sperrung)  bei  km/  von  km  - km / bei Haus-Nr./  von  Haus-Nr.  zu Haus-Nr.

Emmerting  3a,sieheP1äne

Dauer  der  Maßnahme

wird  vom  / am  20,05,2025  bis  zur  Beendigung  am  2j,05,2025  längstens  bis

fürden Fahrzeugverkehr P  vollständig 7  halbseitig 7  teilweise

für den Fußgängerverkehr im Gehwegbereich Q vollständig 7  halbseitig '-  teilweise

für den Fahrradverkehr im Radwegbereich P  vollständig 7  halbseitig L- teilweise gesperrt.

Grund  der  Sperrung

Wasserrohrbruch

2. Die  Sicherung  bzw.  Regelung  des  Verkehrs  hat  nach  '-  Beschilderungsplan  Q  Regelplan

Nr.  81  / j5  vom  2j,05,2025  zu errolgen.  Diese(r)  sind  /ist  Bestandteil  dieser  Anordnung

3. Der  Verkehr  wird  umgeleitet  über

Der  Anliegerverkehr  ist  zugelassen  bis  Baustelle

4. Weitere  Maßnahmen  zur  Sicherung  des  Verkehrs

Die  Anwohner  werden  durch  Antragsteller  informiert.  Die  Beschilderung  zur  Sicherung  des  Verkehrs  übernimmt
derAntragsteller.

5. Diese  Anordnung  wird  mit  der  Aufstellung  der  Verkehrszeichen  wirksam

Verantwortlicher  Bauleiter,  (Name,  Vorname,  Anschriff)

Straßen  - u. Zweckverband

Telefondienstlich  Telefonprivat

08670/294

6. Die Kostenentscheidung  beruht  auf  den  §§ 1 und  4 der  Gebührenverordnung  für  Maßnahmen

im Straßenverkehr  in Verbindung  mit  dem  Gebührentarif.

GebührenfürdieseAnordnung  Auslagen  Gesamtbetrag

Gebührenfestsetzung: O,OOEUR  O,OOEUR  O,OOEUR

Bankinstitut  IBAN  BIC

Die  weiteren  Anordnungen  auf  der  Rückseite  sind  zu beachten.  Sie  sind  Bestandteil  dieser  Anordnung.
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HLZ,  Ort,  Datum

B4547  Emmerting  21.05.2ü25

Sachbearbeiter/in

Haspelhuber  Thomas

Telefon,  Durchwahl  (Nbst.)

nF1679987331

Telefax

08679987330

Zimmer-Nr.

OG 13

Aktenzeichen  (Bitte  immer  angeben!)

140-12/1

Anordnung  einer  Verkehrsbeschränkung
zur  Durchführung  von  Arbeiten  im Straßenraum  gem.

p § 45 Abs. 1 und Abs. 3 Satz 1, ffl § 45 Abs. 2 Satz 1
§ 44  Abs.  1 Satz  1 StVO  und 2 StVO

Zum  Antrag  vom  21.05.2025

Verteiler

9  Polizei Altötting

9  Feuerwehr Emmerting

Q Bauhof  Emmerting

j"- BRK

Q  zum  Akt  140-12/1
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Regelplan  B I/15
modifiziert

Sperrung  einer  Straße

[ ] Einrichtung  einer  Umleitung

[ ] Anpassung  der  vorhandenen

Verkehrszeichen  gemäß  Eintragung
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Querabsperrung  auf  der  Fahrbahn

im Bereich  der  Arbeitsstelle  durch

Absperrschrankengitter  mit  mindestens

5 einseitigen  roten  Warnleuchten

Längsabsperrung  zum  Gehweg

durch  Absperrschrankengitter  mit

Rundstrahlern  (WL8  nach den

TL-Warnleuchten)  mit  gelbem  Dauerlicht

1) andere  Breiten  siehe  Teil B,

Abschnitt  2.4.2

o) Doppelseitige  Leitbaken
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Orl, Datum

Perach,  20.05.2025

Telüron-  Nr. dss  Antragslellers

0867ü/294

Telerax-Nr. des Antragstellers

08670/5990

Antragstellür:  (Bau)  Unternehmer

Straßen-  und  Wasserzweckverband  Perach

Verwaltungsgemeinschaft  Emmerting

Untere  Dorfstr.  3

84547  Emmerting

1. Antrag  RegelplanNr € Signallageplanmit
mitÄnderungen  Signalzeitenplan

Der Oben genannte (Bau-) Unternehmer planl N,Verkehrszeichenr"an €  Umleitungsplan
€ Arbeiten im Straßenraum (§ 45 Abs. 1 Satz 2 Nr. q StVO)' Lageplan  €
€ 8ij811BI158 08  d) 8ii011  (§ 45 Q5B, 2 5Jz  j 8(%/0)1 . 1), 2) Zuständigkeit 3) HinWelSe r,lehtl ROcksetie Satz 1

Diese  mrken  sich  auf  den  Straßenverkehr  aus.

Zur  Slcherung  der  Arbeitsstelle  (Arbeltsbereich)  sowie  zur  Sk,herung  und  Ordnung  des  Verkehrs  (Verkehrsbereich)  mrd  deshalb

eine  verkehrsrechtlk,he  Anordnung  beantragt  (§ 45 Abs.  6 StVO).

€ Dazu werden  die anliegenden  Pläne  vorgelegt.

€ DazuwirdkeinVerkehrszeichenpIanvorgeIegt. DerRegelplanNr.i B 1/15 fIstohneÄnderunggeeignet.
II. Angaben  zur  Arbeitsstelle

*. ArtderArbeitsstel1e  [*ortsfest  []bewegiich

Beschreibung  der  Arbeiten

zWB aMsa;leerurrnogshairbbei:eunch

2. Lage der Arbeltsstelle % innerorts €  außerorts

zB  gesamle  Sltaße,  (Richlungi-)  Fahibahn,  Seilenslreilen,  PaikslteiTen  Radweg,  Gehweg

Breiten  der  betroffenen  Straßenteile

3. Dauer  der  Arbeitsstelle

Errichtung  der  Arbeitsstelle

Geplanler bziiv. ffühester Beginn der Atbeilen

2C).05.2025

verbleibende  Breiten

Geplanles  bzw.  spälesles  Ends  dst  Arbsilm

21.05.2025

Weitere  Detailangaben  zum  zeitlichen  Ablauf

z B emzelne  Bauphasen,  a+beilstreie  Tage

VI.  Erklärungen  (Unterhalt,  Haftung)

Es mrd  versichert,  dass  die verkehrsrechtliche  Anordnung  durch  den  (Bau-)Unternehmer  befolgt  wird.  Insbesondere  werden  die

angeordneten  Verkehrszeichen  und Verkehrselnrichtungen  angebrachi  unterhalten  und entfernt,  sowie  Lichtzeichenanlagen
bedienl.  Es ist auch  bekannt,  dass  der  (Bau-)Untemehmer  dle Kosten  der  Verkehrszeichen  und  Verkehrselnrichtungen,  die  durch
die  verkehrsrechtliche  Anordnung  erforderllch  werden,  zu tragen  hat. Weiterhin  wird  erklärt,  dass  der  (Bau-)Unternehmer  den
Träger  der  Straßenbaulast,  sowie  dle StraßenbaubehÖrde  und dle Straßenverkejirsbehf5rde  von  jeder  Haftung  freistellt,  welche
durch  das  Vorhaben  bedingt  ist und mit  ihm  In ursächlichem  Zusammenhang  steht.


